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Anfrage: 

 

Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ist eine zentrale Schutzmaßnahme 

des Jugendamtes und im SGB VIII fest verankert. Der Landkreis ist verpflichtet im Fall 

einer Kindeswohlgefährdung zu handeln und geeignete Inobhutnahmeplätze bereitzu-

stellen. Sowohl bundesweit wird aktuell als auch im Unstrut- Hainich- Kreis wurde in 

der Vergangenheit über einen Mangel von solchen Plätzen berichtet. Die Situation soll 

sich bei uns im Landkreis inzwischen verbessert haben. 

 

Ich frage den Landrat: 

 

1. Wie hat sich die Platzzahl der Inobhutnahmeplätze im Unstrut- Hainich- Kreis 

seit dem 01.01.2023 bis jetzt entwickelt? Angabe bitte gestaffelt nach Alters-

gruppen von 0-6 Jahre und ab 6 Jahre.  

2. Kann mitgeteilt werden, wie viele oder welche freien Träger diese Plätze aktu-

ell vorhalten?  

3. Wie ist die aktuelle Belegungszahl der vorhandenen Plätze?  

4. Kann eine Aussage zur durchschnittlichen Belegung nach Tagen getroffen 

werden?  

5. Wie viele unserer Plätze sind derzeit von Jugendämtern außerhalb unseres 

Landkreises belegt?  

6. Wie viele Plätze außerhalb unseres Landkreises sind derzeit mit Kindern aus 

unserem Landkreis belegt?  

7. Besteht nach Einschätzung des Jugendamtes derzeit oder absehbar weiterer 

Bedarf zur Schaffung weiterer Inobhutnahmeplätze für den Bedarf aus unse-

rem Landkreis? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antwort: 

 

1. und 2.: Entwicklung und Einrichtungen Inobhutnahmestellen (ION):  

 

➢ in 2023 und 2024 standen 15 Plätze zur Verfügung. 

➢ in 2025 sind 6 Plätze hinzugekommen. 

 

Insgesamt stehen damit aktuell 21 Plätze zur Verfügung 

 

• HeRo „Beziehungswiese“:1 Platz für das Alter 0 – 6 Jahre (Platz nur für 

Kinder, deren Mütter/Väter die Einrichtung verlassen und vorher über 

den § 19 SGB VIII liefen (§ 19 SGB VIII regelt die Betreuung von Müt-

tern oder Vätern mit Kindern unter sechs Jahren in geeigneten Wohn-

formen zur Unterstützung bei Pflege, Erziehung und Persönlichkeitsent-

wicklung) 

 

• Internationaler Bund (IB) LSZ: 2 Plätze ab 6 Jahre 

 

• Nova Waldschlößchen: von 8 Plätzen 2 Plätze als ION möglich ab 6 

Jahre (bei voller Belegung keine ION möglich) 

 

• Priorat „Am Eichenweg“ von 26 Plätzen 1 Platz als ION möglich 

 

• Diakonie Doppelpunkt „Jugendwohngruppe“ (August-Bebel-Straße): 

Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen 

nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII ab 12 Jahre  

 

• Nova Felchta: 5 Plätze ab 6 Jahre 

 

• KJH Florian Geyer „Seebach“: unter Berücksichtigung der Kapazitä-

ten/Belegung 3 Plätze möglich ab 3 Jahre 

 

• Hufelandklinikum Mühlhausen nach Bedarf und Rücksprache besteht 

die Möglichkeit 1 ION ab Geburt 

 

• seit Mai 2025 Thepra „Regenbogen“: 6 Plätze im Alter von 1 bis 7 Jah-

ren 

 

 

3. Zum Stichtag 17.02.2026 befinden sich 9 Kinder in folgenden Einrichtun-

gen: 

 

Einrichtungen Belegungen 

Doppelpunkt e.V. - Wohnstätte St. Martin 1 

Thepra - ION Regenbogen 2 

Hufeland Klinikum 3 

IB Bad Langensalza 1 



Kinder- und Jugendheim Florian Geyer Seebach 1 

Außerhalb des Landkreises 1 

 

 

 

4. Durchschnittliche Belegung im Jahr 2025 

 

• die durchschnittliche Verweildauer der Kinder, die durch den UHK in 

einer Inobhutnahme Einrichtung waren, betrug 68 Tage 

• die Dauer der Inobhutnahme lag zwischen 1 Tag und 435 Tagen (über 

das Jahr 2025 hinaus). 

 

 

Einrichtungsnahmen Anzahl der Kinder, 
die in der Einrich-
tung 2025 sich In-
obhutnahme be-
fanden  

Durchschnittlich Anzahl 
der Monate, die eine Inob-
hutnahme dauerte 

Beziehungswiese 2 5,9 

Doppelpunkt e.V. - UMA Wohn-
gruppe 

1 1,6 

Doppelpunkt e.V. - Wohnstätte 
St. Martin 

6 4,0 

Hufeland Klinikum 8 0,6 

IB Bad Langensalza 6 4,2 

Jugendwerkstatt Nova gGmbH 
Kinderheim Felchta 

1 0,1 

KAB - Jugend WG Angerhof 1 0,1 

Kinder- und Jugendheim Florian 
Geyer Seebach 

17 0,9 

Priorat Eichenweg 24a 1 2,2 

Priorat Eichenweg 24b 1 0,0 

Schloss Schlotheim 1 3,4 

Thepra - ION Regenbogen 6 2,1 

Thepra - Sozialpädagogische WG 
Aufwind 

2 0,8 

 

 

 

5. Belegung durch andere Landkreise:   

 

• da es nur 1 Inobhutnahmestelle mit einer festen Platzzahl gibt, kann nur 

für diese eine Aussage getroffen werden: in der Thepra „Regenbogen“ 

sind 3 Plätze durch andere Landkreise belegt. 

 

 

 

 

 



 

6. Belegung außerhalb des Landkreises:  

 

• derzeit befinden sich 2 Kinder außerhalb unseres Landkreises in einer 

Inobhutnahmestelle. 

 

 

 

 

 

7. Einschätzung der Verwaltung:  

 

• aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem KJH in Seebach wird 

derzeit kein weiterer Bedarf zur Schaffung von weiteren Inobhutnahme-

stellen im UHK gesehen.  

• bei einer Vielzahl der durchgeführten Inobhutnahmen in unserem Land-

kreis bestand die Möglichkeit die Kinder / Jugendlichen vorübergehend 

im KJH in Seebach unterzubringen.  

• zudem werden in der Inobhutnahmestelle der Thepra „Regenbogen“ 2 

Plätze für den UH-Kreis vorgehalten.  


